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1 4 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 18. De-
zember 1972, mit der die Gebühren für
Impfungen nach den Internationalen Gesund-

heitsregelungen festgesetzt werden

Auf Grund des Art. 95 Abs. 2 der Internatio-
nalen Gesundheitsregelungen, BGBl. Nr. 377/
1971, wird verordnet:

§ 1. Für die auf Grund der Bestimmungen der
Internationalen Gesundheitsregelungen vorge-
nommene Impfung einer Person und die Aus-
stellung des Zeugnisses darüber sind Gebühren in
nachstehendem Ausmaß zu entrichten:

1. Impfung gegen Pocken 60 S
2. Impfung gegen Cholera, für jede

Injektion 60 S
3. Impfung gegen Gelbfieber 240 S

§ 2. Wird der Impfstoff von der zu impfenden
Person beigebracht, so beträgt die Gebühr für die
Vornahme der Impfung und die Ausstellung des
Zeugnisses darüber:

1. Impfung gegen Pocken 55 S
2. Impfung gegen Cholera, für jede

Injektion 55 S
3. Impfung gegen Gelbfieber 151 S

§ 3. Die Entrichtung einer Gebühr entfällt,
wenn die Impfung und die Ausstellung des Zeug-
nisses darüber bei der Ankunft einer Person vor-

genommen wird (Art. 95 Abs. 1 lit. b der Inter-
nationalen Gesundheitsregelungen).

§ 4. Die Bestimmungen über die Einhebung
von Verwaltungsabgaben werden dadurch nicht
berührt.

§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Ersten
des auf die Kundmachung folgenden zweiten Mo-
nates in Kraft.

Leodolter

1 5 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 20. Novem-
ber 1972 betreffend Zuweisung der Auf-
gaben eines Senates der Studienbeihilfen-

behörde an einen anderen Senat

Auf Grund des § 10 Abs. 3 und des Art. II
Abs. 4 des Studienförderungsgesetzes, BGBl.
Nr. 421/1969, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 330/1971 und BGBl. Nr. 286/1972
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

Die Aufgaben des Senates der Studienbeihilfen-
behörde an der Akademie der bildenden Künste
in Wien werden dem Senat der Studienbeihilfen-
behörde an der Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien zugewiesen.

Firnberg
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1 6 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 22. Dezember 1972 über die
Mindestsätze für die Bemessung der Ergän-
zungszulage für die Pensionsparteien des

Dorotheums

Auf Grund des Art. IV Abs. 2 des Bun-
desgesetzes vom 12. Juni 1969, BGBl. Nr. 228,
wird im Zusammenhang mit den §§ 1 Abs. 9
und 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl.
Nr. 340, sowie mit § 14 des Dorotheums-Be-
dienstetengesetzes, BGBl. Nr. 194/1968, im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem
Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5
des Pensionsgesetzes 1965 beträgt für die Pen-
sionsparteien des Dorotheums:

a) für den Bediensteten des Ruhestandes
1800 S. Der Mindestsatz erhöht sich für die
Ehefrau, die bei der Bemessung der Haus-
haltszulage zu berücksichtigen ist, um 775 S
und für jedes Kind, das bei der Bemessung
der Haushaltszulage zu berücksichtigen ist,
um 200 S,

b) für die Witwe 1800 S. Der Mindestsatz er-
höht sich für jedes Kind, für das der Witwe
eine Haushaltszulage gebührt, um 200 S,

c) für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 672 S und nach diesem
Zeitpunkt 1194 S,

d) für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 1010 S und nach diesem
Zeitpunkt 1800 S,

e) für eine frühere Ehefrau 1800 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1973
in Kraft.

Rösch

1 7 . Kundmachung des Bundesministers
für Bauten und Technik vom 14. Dezember
1972 gemäß § 33 Abs. 4 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971 hinsichtlich des Landes Kärnten

Gemäß § 33 Abs. 4 des Bundesstraßengesetzes
1971 — BStG 1971, BGBl. Nr. 286, wird kund-
gemacht:

1. Im Land Kärnten sind gemäß § 33 Abs. 1
BStG 1971 folgende Straßen mit 1. September
1971 als Bundesstraßen aufgelassen:

(1) von der Tauern Autobahn die Abzweigung
von Lieserhofen bei Seeboden zur Drautal Straße
bei Lendorf

(2) von der ehemaligen Eberndorf-Lavamünder
Straße die Strecke von der ehemaligen Eisenkapp-
ler Straße in Eberndorf bis zur Einmündung in
die neue B 81 Bleiburger Straße bei Loibegg

(3) von der Gailtal Straße die Verbindungs-
strecke zur ehemaligen Triester Straße bei Thörl

(4) von der Gailtal Straße die Verbindungs-
strecke in Kötschach-Mauthen

(5) von der ehemaligen Grafensteiner Straße
die Strecke von der Packer Straße bei Rain über
Grafenstein bis zur Einmündung in die B 85
Rosental Straße bei Wildenstein

(6) von der Großglockner Straße die Verkehrs-
schleife beim Pfarrhof in Heiligenblut

(7) von der Loiblpaß Straße die Abzweigung
zur Staatsgrenze auf dem Loiblpaß

(8) von der Rosental Straße die Verbindungs-
strecke Fürnitz—Federaun

(9) von der Rosental Straße die Verbindungs-
strecke über Abriach nach Gallizien

(10) die ehemalige St. Pauler Straße zur Gänze.

2. Als Bundesstraßen werden im Land Kärnten
erst durch das Bundesstraßengesetz 1971 erklärt
(§ 33 Abs. 3 BStG 1971):

(1) die A 11 Karawanken Autobahn zur
Gänze

(2) die S 40 Lurnfelder Schnellstraße zur Gänze
(3) von der B 81 Bleiburger Straße die Strecke

von Sittersdorf (B 82) bis Loibegg
(4) die B 84 Faakersee Straße zur Gänze
(5) die B 86 Villacher Straße zur Gänze
(6) die B 87 Weißensee Straße zur Gänze
(7) die B 88 Kleinkirchheimer Straße zur

Gänze
(8) die B 90 Naßfeld Straße zur Gänze.

3. Das Land Kärnten hat mit Wirkung vom
1. Oktober 1972 durch das nach seinen landes-
gesetzlichen Vorschriften zuständige Organ den
künftigen Träger der Straßenbaulast hinsichtlich
der unter Punkt 1 dieser Kundmachung genann-
ten Straßen festgelegt.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1972 werden
daher die in Punkt 2 dieser Kundmachung ge-
nannten Straßen als Bundesstraßen übernommen.

4. Hinsichtlich der Bestimmungen des § 33
Abs. 2 BStG 1971 und des § 33 Abs. 3 letzter
Satz BStG 1971 wurde ein Übereinkommen zwi-
schen dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) und
dem Land Kärnten abgeschlossen.

Moser

1 8 . Kundmachung des Bundesministers
für Finanzen vom 18. Dezember 1972 be-
treffend Festsetzung des Inlandverschleiß-
preises für Salztabletten (Regeneriersalz für

Wasserenthärtungsanlagen)

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des Na-
tionalrates vom 13. Dezember 1972 (Gesetz vom
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13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird der Inland-
verschleißpreis für die aus den staatlichen Salinen
zum Verkauf gelangenden Salztabletten (Rege-
neriersalz für Wasserenthärtungsanlagen) mit
S 1570'— je Tonne, unverpackt, frachtfrei Be-
stimmungsstation nach dem Frachtsatz der
Wagenladungshauptklasse, die dieser Salzsorte
entspricht, festgesetzt.

Androsch

1 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
20. Dezember 1972 betreffend die Ratifika-
tion des Europäischen Abkommens vom
15. Dezember 1956 über die Gleichwertig-
keit der Studienzeiten an den Universitäten

durch Belgien

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat Belgien am 5. Juni 1972 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Abkom-
men über die Gleichwertigkeit der Studienzeiten

an den Universitäten (BGBl. Nr. 231/1957, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 51/1970) hinterlegt.

Kreisky

2 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 20. Dezember 1972 betreffend den Gel-
tungsbereich des Internationalen Überein-
kommens über das Verfahren zur Festlegung

von Tarifen für den Fluglinienverkehr

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
haben folgende weitere Staaten ihre Rati-
fikationsurkunde zum Internationalen Überein-
kommen über das Verfahren zur Festlegung von
Tarifen für den Fluglinienverkehr (BGBl.
Nr. 153/1971) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde :

Dänemark 7. Juni 1972
Griechenland 31. Mai 1971
Norwegen 7. Juni 1972
Schweden 7. Juni 1972

Kreisky

21.
(Übersetzung)

INTERNATIONALE KAFFEE-
ORGANISATION

Exekutivdirektor
22, Berners Street
London, England

ED Controls 41/72
2. November 1972
Original: Englisch

UNGÜLTIGERKLÄRUNG VON ORIGINAL-
ZEUGNISSEN, DIE ALS IM MONAT OKTO-
BER 1972 IN VERLUST GERATEN GEMEL-

DET WURDEN

Der Exekutivdirektor empfiehlt sich den Mit-
gliedern und ersucht gemäß der im Dokument
ED-Controls 28/72 festgelegten Vorgangsweise
um Beachtung der angeschlossenen Liste über
Originalzeugnisse, die als im Monat Oktober
1972 in Verlust geraten gemeldet wurden.

2. Die Mitglieder werden ersucht, ihre Zoll-
behörden und ausstellenden Stellen dahingehend
zu informieren, daß die Gültigkeit der angeführ-
ten Zeugnisse aufgehoben wurde und diese daher
für den Import von Kaffee, für die Gutschrei-
bung auf ein Transitmarkenkonto oder zur Aus-
stellung von Teilzeugnissen nicht angenommen
werden dürfen.
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